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Die nächste Ausgabe unserer Zeitung erscheint am 

2. Dezember 2021

Impfturbo gegen Corona

Lions-Adventskalender für den guten Zweck

Die Stadt richtet eine neue Impfstelle ein. 300 Impfungen pro Tag gegen das Corona-Virus sollen 

möglich sein. Derweil hagelt es Absagen von  Weihnachtsfeiern in der Gastronomie.  

Neben dem Kalender gibt es an verschiedenen Verkaufsstellen Weihnachtskarten mit heimischen Motiven. 

Pfarrer Oliver Rolla, 
Evangelische Kirchenge-

meinde LüttringhausenWas ist mein Maßstab?
Im November gibt es beson-

dere Tage, am letzten Sonn-
tag Volkstrauertag, Buß- und 

Bettag und am kommenden 
Sonntag Totensonntag. Für 

manche haben diese Ge-
denktage keine Relevanz, 

kein persönlicher Zugang. 
Für manche sind diese Tage 

nah, weil sie an Einschnitte 
in der eigenen Biographie 

erinnern. Der Volkstrauer-
tag wird in Deutschland eher 

institutionalisiert begangen. 
An ausgewählten Orten 

werden Reden gehalten, an 
die Schrecken des Krieges 

erinnert, vor allem Politiker 
verdeutlichen, welche Ver-

antwortung wir haben, die 
wir keinen Krieg kennen. 

Welch´ ein Glück, in einem 
Land zu leben, in dem Krieg 

kaum vorstellbar ist. Es ist 
eine Verpflichtung, daran 

zu erinnern, dass Frieden 
sich nicht automatisch ein-

stellt, dass dafür gearbeitet 
werden muss. Die täglichen 

Nachrichten zeigen, überall 
auf der Welt tobt Krieg und 

fordert Opfer. Gedanken, 
weit weg von unserem All-

tag. In vielen Gottesdiensten 
am Buß- und Bettag wurde 

genau daran erinnert, ich 
muß bei mir anfangen, da-

mit ich mich nicht als das 
Maß aller Dinge sehe, son-

dern im Frieden mit meinen 
Nächsten leben kann. Das 

fängt im Kleinen an. Wenn 
jeder mehr darauf achtet, 

was auch dem anderen gut 
tut, dann kann eine Gesell-

schaft als eine Gemeinschaft 
zusammen leben. Momen-

tan erleben wir einen Riss 
in unserer Gesellschaft, 

Unverständnis und Ärger 
machen sich breit, immer 

wieder eine gereizte Stim-
mung. Die Pandemie nervt 

und stellt uns alle auf die 
Probe, wie wir miteinander 

umgehen. Welche Rechte 
nehme ich mir und welche 

gestehe ich den anderen zu? 
Was ist mein Maßstab? Die 

sogenannte Goldene Regel 
benennt es deutlich: »Be-

handelt eure Mitmenschen 
in allem so, wie ihr selbst 

von ihnen behandelt werden 
wollt. Das ist es, was das 

Gesetz und die Propheten 
fordern.« (Mt 7,12). Das ist 

es, was Gott von uns fordert. 
Wie wir miteinander umge-

hen, das ist jetzt und jeden 
Tag neu zu klären. Wir brau-

chen mehr Rücksicht und 
Sinn für die Gemeinschaft, 

damit wir miteinander die 
Krise bewältigen. Bleiben Sie 

gesund und behütet! BeilagenhinweisDieser Ausgabe liegt  
unser beliebter Jah-reskalender bei. Eine 

Teilausgabe enthält den Gemeindebrief der 
Evangelischen Kirchen-

gemeinde Lüttringhau-
sen. Wir bitten um Beachtung.

VON STEFANIE BONACorona hat Remscheid wie-

der fest im Griff. Auch bei uns 

steigen die Inzidenzen kon-

tinuierlich, genauso die Pa- 

tientenzahlen in den Kliniken. 

Als Reaktion werden die ersten 

Veranstaltungen wieder abge-

sagt, genauso ächzt die Gastro-

nomie unter der Stornierung 

von Weihnachtsfeiern – vor 

allem durch die örtlichen Fir-

men. „Alleine bei uns wurden 

bis jetzt 85 Prozent aller Weih-

nachtsfeiern abgesagt“, bestä-

tigt Markus Kärst, Inhaber des 

Hotel-Restaurants Kromberg 

in Lüttringhausen und Vorsit-

zender des Branchenverbands 

Dehoga in Remscheid. Von 

Kolleginnen und Kollegen höre 

er Ähnliches.
Sieben Tage die Woche

Sozialdezernent Thomas Neu-

haus befürchtet, dass in Kür-

ze die Sieben-Tage-Indidenz 

vor Ort wieder auf 200 und 

mehr steigt. Ein weiteres Indiz 

für diese Prognose: In Schu-

len und Kitas mehren sich die 

Quarantänen. Um gegenzu-

steuern, wird nun auch in Rem-

scheid der Impfturbo angewor-

fen. Die Haus- und Arztpraxen 

könnten die dringend benöti-

gten Auffrischimpfungen al-

leine nicht mehr stemmen, das 

habe sich gezeigt. So wird am 

1. Dezember im Untergeschoss 

des Gesundheitszentrums Süd 

eine neue Impfstelle eröffnen. 

„Dort werden wir sieben Tage 

die Woche impfen. Drei Impf-

straßen sind vorgesehen, wir 

peilen rund 300 Impfungen pro 

Tag an“, kündigt Neuhaus an. 

Hinzu kommen mobile Impf-

teams. Die Corona-Impfungen 

in den Alten- und Pflege-

heimen schritten kontinuierlich 

voran, dort sei man auf einem 

guten Weg. Bei der Impfquote 

liege man in Remscheid bezo-

gen auf die Gesamtbevölke-

rung ab zwölf Jahren bei rund 

70 Prozent. In Bezug auf das 

ebenso wichtige Testen habe 

man natürlich Federn gelassen, 

weil zwischenzeitlich die Coro-

na-Schnelltests kostenpflichtig 

wurden. Dies hat verschiedene 

Anbieter bewogen, ihre Ein-

richtungen zu schließen, da die 

Nachfrage spürbar nachließ. 

„Trotzdem haben wir noch eine 

Infrastruktur im ganzen Stadt-

gebiet“, sagt Thomas Neuhaus. 

Bezüglich weiterer Maßnah-

men wolle man auf das warten, 

was kurzfristig durch Bund und 

Land vorgegeben wurde. „Wir 

werden nicht mit eigenen, auf 

unsere Stadt bezogenen Be-

schränkungen vorpreschen.“ 

Vielmehr hofft der Dezernent 

auf einheitliche Regelungen. 

„Es hat keinen Sinn, wenn bei-

spielsweise die Wuppertaler ih-

ren Wertstoffhof schließen und 

bei uns bleibt er auf “, verweist 

er auf die zu erwartende Um-

lenkung der Kundenströme.
Wie sieht es mit Kontrollen 

beispielsweise der 3G- oder 

2G-Regeln aus? „Wir kontrol-

lieren, auch anlassbezogen. Ich 

habe aber den Eindruck, dass 

die Gastronomie und die Un-

ternehmen alleine aus eigenen 

Interesse sehr sorgsam damit 

umgehen.“ Markus Kärst nimmt diese Not-

wendigkeit für sich und seine 

Betriebe in Anspruch. „Wir 

kontrollieren penibel genau. Al-

leine, damit die Gäste und auch 

meine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ein sicheres Gefühl 

haben.“ Dass die Situation jetzt 

wieder derart dramatische Aus-

maße angenommen hat, mag 

er niemandem zuschreiben. Si-

cher habe die Politik zu langsam 

reagiert, für Stornierungen von 

gebuchten Feiern könne man 

aber niemanden verantwortlich 

machen. Im November sei der 

erste Monat gewesen, in dem 

man wieder aus eigener Kraft 

habe wirtschaften können. Nun 

stehe wohl wieder im Raum, 

die noch existenten staatlichen 

Überbrückungshilfen in An-

spruch nehmen zu müssen. 

Wie Markus Kärst gehört hat, 

schwenken bereits einigen sei-

ner Kollegen für ihre Betriebe 

auf die 2G-Regel um, die jetzt 

auch die Landesregierung ab 

nächster Woche vorsieht. „Wir 

müssen alles tun, damit wir so 

schnell wie möglich wieder zur 

Normalität zurückkehren kön-

nen. Am besten mit einheit-

lichen Regeln, die man auch 

den Gästen plausibel machen 

kann“, sagt Markus Kärst.   
Gut zu wissenDie neue Impfstelle soll am

1. Dezember im Untergeschoss 

(ehemals Medora) des Gesund-

heitszentrum Süd, Rosenhügeler 

Straße 2-8 eröffnen. Öffnungs-

zeiten und eventuelle Mög-

lichkeiten zur Terminbuchung 

werden noch bekannt gegeben. 

Erst- und Zweitimpfungen ohne

Termin sind bereits vom 22. bis 

24. November jeweils von 11 

bis 18 Uhr im Gesundheitshaus, 

Hastener Straße 15, möglich. 

Angeboten werden außerdem 

die  Boosterimpfungen für über 

70-Jährge oder Personen, deren 

Immunantwort reduziert ist oder 

die  die regelmäßig Kontakt mit 

gefährdetem Gruppen oder infek-

tiösen Menschen haben. 
(red) Auch in diesem Jahr gibt 

der Lions Club Wilhelm Con-

rad Röntgen einen Adventska-

lender heraus. Die Verkaufser-

löse kommen der Ärztlichen 

Kinderschutzambulanz Ber-

gisch Land, dem Projekt Not-

bremse, der Familienberatung 

der Caritas Remscheid sowie 

der Familienberatungsstel-

le des Remscheider Kinder-

schutzbundes zugute. 
Mit dem Kauf des Kalenders 

ist eine Verlosung verbunden, 

etwa 120 Sachpreise im Ge-

samtwert von rund 7.200 Euro 

verbergen sich hinter den Tür-

chen. 

Die Gewinnnummern werden 

unter anderem auf www.lions-

club-lennep.de veröffentlicht. 

Viele Remscheider Unterneh-

mer und Einzelhändler tragen 

durch ihre Geld- und Sach-

spenden zur Verwirklichung 

des Kalenderprojekts bei. 
Das Motiv des Kalenders ist 

in diesem Jahr ein Bild des 

Remscheider Fotografen Gerd 

Krauskopf. Aus den schöns-

ten Kalender-Motiven der 

vergangenen Jahre haben die 

Lions hochwertige Foto-Weih-

nachtskarten gemacht, die 

ebenfalls für den guten Zweck 

verkauft werden. 

Ein Set aus zweimal fünf Mo-

tiven kostet 14 Euro. 
Der Verkauf von Kalender 

und Karten findet am 19. und 

20. November im Allee-Cen-

ter und am 27. November bei 

Edeka Rötzel in Lennep statt. 

Verkaufsstellen sind außer-

dem das Modehaus Johann, 

Kölner Straße 12, der Laden 

von Lennep Offensiv, Berliner 

Straße 5, Edeka Rötzel, Köl-

ner Straße 38-40, und Haut-

nah Kosmetik, Rotdornallee 

2 in Lennep sowie Juwelier 

Hertel in Lüttringhausen. 

Gedanken zum Sonntag

Im Untergeschoss des Gesundheitszentrums Süd entsteht ab 1. Dezember die neue Impfstelle der Stadt.            Foto: Bona

Fotograf Gerd Krauskopf, Dorothea Schauf von der Ärzt-

lichen Kinderschutzambulanz, Lions-Präsidentin Barbara 

Görbitz-Jakobi und Lions-Mitglied Joachim Marx (v.l.)prä-

sentieren den neuen Adventskalender.                                   Foto: Lions
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Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Was, wenn deine Entscheidung dazu führt, dass du

nahezu alles haben kannst? Wenn aus jedem Oder

einfach ein Und wird? Dann bist du mit dem Crossover

Kia XCeed Plug-in Hybrid mit Elektroantrieb und

Verbrennungsmotor unterwegs ‐ dank dem du dir

auch noch 6.750,– € Innovationsprämie¹ sicherst. Zeit,

ihn bei einer ausgiebigen Probefahrt kennenzulernen.

Kia XCeed Plug-in Hybrid 1.6 GDI VISION (Super/

Strom, Automatik (6-Stufen)), 103,6 kW (141 PS);

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,2.

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 10,7.

CO2-Emission: kombiniert 29 g/km. Effizienzklasse:

A+.2

Autohaus Büsgen GmbH
Neuenkamper Straße 32 | 42855 Remscheid

Tel.: 02191 / 379990 | Fax: 02191 / 3799926

www.kia-buesgen-remscheid.de
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weiteren € 2.250,– als Herstelleranteil durch eine Reduzierung des
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Inanspruchnahme der Innovationsprämie sind durch die auf der

Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa)

unter www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein

Rechtsanspruch auf Gewährung der Innovationsprämie, keine

Barauszahlung des Herstelleranteils. Die Innovationsprämie endet mit

Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am

31.12.2021. Die Auszahlung des staatlichen Zuschusses erfolgt erst nach

positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Der

Herstelleranteil von € 2.250,– ist bereits in dem ausgewiesenen

Endpreis berücksichtigt.

2 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind

nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs

zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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unser beliebter Jah-reskalender bei. Eine 

Teilausgabe enthält den Gemeindebrief der 
Evangelischen Kirchen-

gemeinde Lüttringhau-
sen. Wir bitten um Beachtung.

Überbrückungshilfen in An-

spruch nehmen zu müssen. 

Wie Markus Kärst gehört hat, 

schwenken bereits einigen sei-

ner Kollegen für ihre Betriebe 

auf die 2G-Regel um, die jetzt 

auch die Landesregierung ab 

nächster Woche vorsieht. „Wir 

müssen alles tun, damit wir so 

schnell wie möglich wieder zur 

Normalität zurückkehren kön-

nen. Am besten mit einheit-

lichen Regeln, die man auch 

den Gästen plausibel machen 

Ein Set aus zweimal fünf Mo

Der Verkauf von Kalender 

und Karten findet am 19. und 

20. November im Allee-Cen-

ter und am 27. November bei 

Edeka Rötzel in Lennep statt. 

Verkaufsstellen sind außer-

Verkaufsstellen sind außer-

Verkaufsstellen sind außer

dem das Modehaus Johann, 

Kölner Straße 12, der Laden 

von Lennep Offensiv, Berliner 

Im Untergeschoss des Gesundheitszentrums Süd entsteht ab 1. Dezember die neue Impfstelle der Stadt.            Foto: Bona

Der Kia XCeedPlug-in Hybrid.
Jetzt Innovationsprämie¹ sichern.

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Was, wenn deine Entscheidung dazu führt, dass du

nahezu alles haben kannst? Wenn aus jedem Oder

einfach ein Und wird? Dann bist du mit dem Crossover

Kia XCeed Plug-in Hybrid mit Elektroantrieb und

Verbrennungsmotor unterwegs ‐ dank dem du dir

auch noch 6.750,– € Innovationsprämie¹ sicherst. Zeit,

ihn bei einer ausgiebigen Probefahrt kennenzulernen.

Kia XCeed Plug-in Hybrid 1.6 GDI VISION (Super/

Strom, Automatik (6-Stufen)), 103,6 kW (141 PS);

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,2.

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 10,7.

CO2-Emission: kombiniert 29 g/km. Effizienzklasse:

A+.2

Autohaus Büsgen GmbH
Neuenkamper Straße 32 | 42855 Remscheid

Tel.: 02191 / 379990 | Fax: 02191 / 3799926

www.kia-buesgen-remscheid.deDie Innovationsprämie beläuft sich auf € 6.750,– und wird in Höhe eines

Betrages von € 4.500,– als staatlicher Zuschuss und in Höhe von

weiteren € 2.250,– als Herstelleranteil durch eine Reduzierung des

Nettokaufpreises gewährt. Die Höhe und Berechtigung zur

Inanspruchnahme der Innovationsprämie sind durch die auf der

Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa)

unter www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein

Rechtsanspruch auf Gewährung der Innovationsprämie, keine

Barauszahlung des Herstelleranteils. Die Innovationsprämie endet mit

Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am

31.12.2021. Die Auszahlung des staatlichen Zuschusses erfolgt erst nach

positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Der

Herstelleranteil von € 2.250,– ist bereits in dem ausgewiesenen

Endpreis berücksichtigt.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind

nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs

zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

www.luettringhauser-anzeiger.de

16. Dezember 2021

Nr. 24 / KW 50
Zeitung für Lüttringhausen, Lennep und Umgebung

Herausgeber Heimatbund Lüttringhausen e.V.

Die nächste Ausgabe unserer Zeitung erscheint am 

6. Januar 2022.

Pastorin Barbara Schrö-
der-Möring, Pfarrerin der 

Evangelischen Kirchenge-
meinde bei der Stiftung 

Tannenhof

Ein neuer Nachbar 
ist eingezogen!

Ein toller Kerl, merkt man 

immer mehr. Abends sitzt er 

mit uns vor der Tür, als hät-

te er nie woanders gewohnt. 

Wenn jemand Hilfe braucht, 

ist er da. Und fällt dann nicht 

mit der Tür ins Haus.
Er klopft leise an. Wenn dann 

jemand zur Tür kommt, fragt 

er:
„Kann ich helfen? Was soll 

ich tun?“ Anpacken kann er 

(man munkelt, er war frü-

her Zimmermann). Zuhören 

kann er auch. Dabei macht er 

keinen Unterschied: Er fragt 

nicht, woher man kommt 

oder wie viel man verdient, 

fragt nicht, ob man geimpft 

ist oder nicht. Für ihn gelten 

alle Menschen gleich. Er hat 

für jeden und jede ein gutes 

Wort von Gott, eine helfende 

Hand, eine Umarmung. 
Und manche nehmen ihn 

sich zum Vorbild: Die Nach-

barschaft ändert sich, wird 

freundlich und warm. Gut, 

dass du da bist, Jesus!So in etwa steht es in der Bibel 

(Joh 1):

Und das Wort Gottes wurde 

ein Mensch aus Fleisch und 

Blut.
Und dieser Mensch wohnte 

unter uns.Und wir sahen, wie wunder-

bar er ist, so wunderbar, wie es nur der 

einzige Sohn unseres liebevollen Gottes sein 

kann: voll Gnade und Wahrheit.Ich wünsche Ihnen ein schö-

nes Weihnachtsfest, dass Sie 

es im Kreis ihrer Lieben fei-

ern können, dass Sie alle ge-

sund bleiben. Besonders den 

Ungeimpften wünsche ich 

von Herzen, dass sie Coro-

na gut überstehen. Vielleicht 

überlegen Sie es sich noch 

einmal mit der Impfung? Gott 

hat uns viele Möglichkeiten 

gegeben, den Gefahren des 

Lebens zu begegnen. Der Ein-

satz der Wissenschaft ist eine 

von ihnen. Egal ob geimpft, 

geboostert, genesen oder ge-

nervt: Lasst uns alle gemein-

sam daran festhalten, gnädig 

miteinander zu sein und uns 

gleichzeitig die Wahrheit 

nicht vorzuenthalten. 
Das war schon für Jesus nicht 

leicht. Es bleibt eine große 

Aufgabe.Frohe Weihnachten 2021!

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt 

der FALKENHAUS IMMOBILIEN GmbH bei. 

Wir bitten um Beachtung.

Schenken Sie Frohe Weihnachten!

Gedanken zum Sonntag

Ein stimmungsvolles Bild präsentiert alljährlich die aus den Reihen der Gemeinde gestaltete Krippe in St. Bonaventura           

                                                                                                                                                                                           Foto: privat/B. Mosblech
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Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Was, wenn deine Entscheidung dazu führt, dass du

nahezu alles haben kannst? Wenn aus jedem Oder

einfach ein Und wird? Dann bist du mit dem Crossover

Kia XCeed Plug-in Hybrid mit Elektroantrieb und

Verbrennungsmotor unterwegs ‐ dank dem du dir

auch noch 6.750,– € Innovationsprämie¹ sicherst. Zeit,

ihn bei einer ausgiebigen Probefahrt kennenzulernen.

Kia XCeed Plug-in Hybrid 1.6 GDI VISION (Super/

Strom, Automatik (6-Stufen)), 103,6 kW (141 PS);

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,2.

Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 10,7.

CO2-Emission: kombiniert 29 g/km. Effizienzklasse:

A+.2

Autohaus Büsgen GmbH
Neuenkamper Straße 32 | 42855 Remscheid

Tel.: 02191 / 379990 | Fax: 02191 / 3799926

www.kia-buesgen-remscheid.de
1 Die Innovationsprämie beläuft sich auf € 6.750,– und wird in Höhe eines

Betrages von € 4.500,– als staatlicher Zuschuss und in Höhe von

weiteren € 2.250,– als Herstelleranteil durch eine Reduzierung des

Nettokaufpreises gewährt. Die Höhe und Berechtigung zur

Inanspruchnahme der Innovationsprämie sind durch die auf der

Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa)

unter www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein

Rechtsanspruch auf Gewährung der Innovationsprämie, keine

Barauszahlung des Herstelleranteils. Die Innovationsprämie endet mit

Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am

31.12.2021. Die Auszahlung des staatlichen Zuschusses erfolgt erst nach

positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Der

Herstelleranteil von € 2.250,– ist bereits in dem ausgewiesenen

Endpreis berücksichtigt.

2 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind

nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs

zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Neuenkamper Straße 32 

42855 Remscheid
Tel. 02191 / 37 999 0

d Weihnachten d

Liebe Leserinnen und Leser,
wer hätte gedacht, dass das Jahr 2021 fast genauso zu Ende geht, wie es angefangen hat? Wieder blicken wir mit Sorge auf steigende Infekti-

onszahlen. Trotzdem sollen die Feiertage diesmal anders verlaufen als im vergangenen Jahr. Wie es heute aussieht, werden wir uns wieder mit 

unseren Lieben treffen und zusammen Weihnachten feiern können. Mit Sorgfalt und der gebotenen Vorsicht, nicht ausufernd, vielleicht eher 

besinnlich, aber auf jeden Fall gemeinsam. Das ist auch eine frohe Botschaft, die das Fest in diesem Jahr mit sich bringt. In diesem Sinne danken 

wir allen Leserinnen und Lesern sowie unseren Anzeigenkundinnen und -kunden für ihr Interesse, ihren Zuspruch und ihre Anregungen, die uns 

immer wieder Ansporn sind, die für Sie relevanten Informationen und Themen in Ihrem Lüttringhauser/Lenneper Anzeiger zusammenzutragen. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute, viel Glück und Gesundheit für 2022. 

Ihr Verlags- und Redaktionsteam der LA-Verlags GmbH und der Heimatbund Lüttringhausen e.V. als Herausgeber

www.luettringhauser-anzeiger.de
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Herausgeber Heimatbund Lüttringhausen e.V.

Und das Wort Gottes wurde 

ein Mensch aus Fleisch und 
von Herzen, dass sie Coro

na gut überstehen. Vielleicht 

überlegen Sie es sich noch 

einmal mit der Impfung? Gott 

hat uns viele Möglichkeiten 

gegeben, den Gefahren des 

Lebens zu begegnen. Der Ein
satz der Wissenschaft ist eine 

von ihnen. Egal ob geimpft, 

geboostert, genesen oder ge
nervt: Lasst uns alle gemein

sam daran festhalten, gnädig 

miteinander zu sein und uns 

gleichzeitig die Wahrheit 

nicht vorzuenthalten. 
Das war schon für Jesus nicht 

leicht. Es bleibt eine große 

Aufgabe.Frohe Weihnachten 2021!Schenken Sie Frohe Weihnachten!

Ein stimmungsvolles Bild präsentiert alljährlich die aus den Reihen der Gemeinde gestaltete Krippe in St. Bonaventura          

                                                            Foto: privat/B. Mosblech
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Die nächste Ausgabe unserer Zeitung erscheint am 

Donnerstag, 19. Januar 2023. 

Gute Wünsche für 2023
Pfarrer Uwe Leicht, Evang. 

Stiftung TannenhofEin Freund des Lebens…
Jetzt liegen die Feiertage hin-

ter und das Neue Jahr 2023 

vor uns, wie ein offenes Land. 

Was wird kommen? Was wird 

es bringen? Manches erwar-
ten wir konkret. So werden 

die Preise steigen und hoffent-
lich die Löhne auch. Vielleicht 

wird der Krieg in der Ukraine 

ein Ende finden – hoffentlich. 

Es werden Menschen geboren 

werden und es werden Men-
schen sterben. In all dem ragt 

ein Satz heraus, der den Lauf 

des Erwartbaren durchbricht 

und eine persönliche Note 

hineinbringt in all die Überle-
gungen zum Neuen Jahr. „Du 

bist ein Gott, der mich sieht“, 

so lautet die Jahreslosung aus 

dem 1. Buch Mose 16,13. Es 

ist ein einfacher und schlich-
ter Satz von so großer Tiefe. 

Was für erhabene Attribute 

werden Gott sonst beigelegt: 

Ewig, allmächtig, unbegreif-
lich groß - und hier: „Du bist 

ein Gott, der mich sieht.“ Du 

bist ein Gott, der mich an-
sieht. Wie viel Wertschätzung, 

Achtsamkeit und Respekt 

wird in diesem Satz deutlich. 

Er stammt von Hagar, die in 

ihrer schweren Lebenskrise 

die Flucht ergreift und ver-
zweifelt ist. Sie ist schwan-

ger, aber es sind komplizierte 

Verhältnisse damals zwischen 

Abraham, Sara und ihr. Sie 

ist so etwas wie eine antike 

Leihmutter, würden wir heu-
te vielleicht sagen. Aber die 

Verhältnisse sind kompliziert. 

Hagar ergreift die Flucht, sie 

ist ganz verzweifelt. Gott aber 

öffnet der Hagar eine Per-
spektive für sich und ihren 

Sohn. Gott ist ein Freund des 

Lebens. Der Horizont öffnet 

sich und weitet sich. Es wird 

nicht alles einfach nur gut, 

aber Hagar fühlt sich wert-
geschätzt, geachtet und mit 

Respekt behandelt. So sagt sie 

voller Vertrauen: „Du bist ein 

Gott, der mich sieht.“ Auch 

2023 wird kein einfaches Jahr. 

Es wird Herausforderungen 

geben, Umbrüche und Neu-
anfänge. Vieles was uns ver-

traut war, wird sich ändern. 

Von einer Zeitenwende hat 

unser Bundeskanzler gespro-
chen. Aber in dem allen, ist 

der Gott der Bibel ein Gott, 

der uns sieht. Der uns Wert 

und Würde gibt, indem er uns 

ansieht, wertschätzt und be-
achtet. Niemand ist in seinen 

Augen unwichtig, niemand zu 

klein oder unbedeutend, als 

dass er nicht in seinen Augen 

Wert und Würde behält und 

bekommt. Wir alle haben eine 

gute Perspektive bei Gott, der 

uns liebevoll ansieht – auch 

2023. Ich wünsche Ihnen ein 

gutes Neues Jahr.

Gedanken zum Sonntag

Der vollelektrische
Kia EV6.Jetzt Innovationsprämie1 sichern.

Kia EV6 RWD, 58-kWh-
Batterie

€ 41.990,-

Jetzt für:

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Bei Inspiration geht es um weit mehr als Ideen: sich

zu bewegen, Neues zu erfahren und so die Sinne mit

neuen Eindrücken anzuregen. Deshalb haben wir

den neuen Kia EV6 entwickelt: Dank seiner

Reichweite von bis zu 394 km2 und der

beeindruckenden Fähigkeit, von 10 % auf 80 % in ca.

18 Minuten zu laden3, erlebst du mehr von der Welt.

Lass dich bei einer Probefahrt inspirieren.

Kia EV6 RWD, 58-kWh-Batterie (Strom/

Reduktionsgetriebe); 125 kW (169 PS): Stromverbrauch

kombiniert 16,6 kWh/100 km; CO2-Emission

kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse A+++.4 

Reichweite gewichtet, max. 394 km.2 Reichweite

Citymodus, max. 578 km.2

Autohaus Büsgen GmbH
Neuenkamper Straße 32 | 42855 Remscheid

Tel.: 02191 / 379990 | Fax: 02191 / 3799926

www.kia-buesgen-remscheid.de
1 Die Innovationsprämie beläuft sich auf € 9.000,- und wird in Höhe

eines Betrages von € 6.000,- als staatlicher Zuschuss und in Höhe von

weiteren € 3.000,- als Herstelleranteil durch eine Reduzierung des

Nettokaufpreises gewährt. Die Höhe und Berechtigung zur

Inanspruchnahme der Innovationsprämie sind durch die auf der

Webseite des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa)

unter www.bafa.de abrufbare Förderrichtlinie geregelt. Es besteht kein

Rechtsanspruch auf Gewährung der Innovationsprämie, keine Bar

auszahlung des Herstelleranteils. Die Innovationsprämie endet mit

Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am

31.12.2022. Die Auszahlung des staatlichen Zuschusses erfolgt erst nach

positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Der

Herstelleranteil von € 3.000,- ist bereits in dem ausgewiesenen

Endpreis berücksichtigt.

2 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren

ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur,

Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf

die tatsächliche Reichweite und können diese u. U. reduzieren.

3 Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss für den EV6

ein 800-Volt-Elektrofahrzeug-Ladegerät verwendet werden, das

mindestens 240 kW Strom liefert. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit

und Ladezeit kann von der Batterietemperatur und den äußeren

Witterungsbedingungen beeinflusst werden.

4 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind

nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken

zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Neuenkamper Straße 32 

42855 Remscheid
Tel. 02191 / 37 999 0

Sowohl aus beruflicher als 

auch aus privater Sicht, würde 

ich mich im neuen Jahr über 

Händlerzuwachs mit neuen 

Geschäftsideen freuen, um die 

Lenneper Altstadt als attrak-

tiven Standort mit Zukunfts-

potential zu stärken. Außer-

dem wünsche ich für uns alle 

ein neues Jahr voller Glück, 

Gesundheit und Zufrieden-

heit 

Wir alle wünschen uns für 2023 

Frieden und Normalität. Das 

Ende der Pandemie ist ange-

sagt. Der unsägliche Krieg wird 

aber noch einige Herausfor-

derungen mit sich bringen. In 

Lüttringhausen wird die Ent-

wicklung weiter gehen, einige 

geplante Projekte werden in 

2023 starten, zum Beispiel Ei-

sernstein  und Stadtteilbüche-

rei. Ich wünsche uns allen Mut 

und Zuversicht, die nicht ein-

fachen Zeiten zu meistern.  

Vor allem wünsche ich mir viel Gesundheit für 

uns alle. Das ist das Wichtigste, das man für sich 

und andere wünschen kann. Dann wären sinkende  

Energiepreise und generell stabile Preise wirklich wün-

schenswert. Und natürlich freue ich mich über zufrie-

dene Kundinnen und Kunden. Bei allen Krisen, die wir 

tatsächlich haben, sollten wir uns vielleicht auch mal auf 

Mein Herz gehört meiner Fami-

lie: Meinen wunderbaren En-

keln wünsche ich ein neues Jahr 

voller neuer Erlebnisse, uns al-

len schöne Begegnungen, Zeit 

füreinander. Meine Leiden-

schaft gehört Remscheid: Die 

künftigen Herausforderungen 

stemmen wir gemeinsam, mit 

Achtsamkeit für diejenigen, 

die unsere Hilfe brauchen, und 

mit Optimismus.

Der Vorstand und Beirat des 

Heimatbund Lüttringhausen e. 

V. wünscht Ihnen für das neue 

Jahr 2023 viel Freude, Erfolg 

und vor allem reichlich Ge-

sundheit. Wir freuen uns mit 

Ihnen in das neue Jahr zu ge-

hen und bei Festen und Akti-

vitäten mit Ihnen ins Gespräch 

zu kommen. Begleiten Sie den Heimatbund 

durch das kommende Jahr 

2023!

Ein herausforderndes Jahr liegt hinter uns, was 2023 bringen wird, steht noch in den Sternen. 

Gerade dieser Jahreswechsel hat nachdenklich gemacht, was Alltäglichkeiten und Gewohnheiten 

angeht, die im Lauf der Zeit zu Selbstverständlichkeiten geworden sind, jetzt aber immer mal 

wieder in Frage gestellt werden. So haben wir uns umgehört und um „Gute Wünsche für 2023“gebeten. 

Vielleicht legen Sie Ihre persönlichen Wünsche für das neue Jahr einfach dazu!

Bärbel Beck, Inhaberin Modehaus Johann, Lennep

Jürgen Heuser, Bezirksbürgermeister 

von Lüttringhausen

René Hennig, Filialleiter Backhaus Beckmann

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz

Bernhard Hoppe, Vorsitzender Heimatbund 

Lüttringhausen e.V.

„Du bist ein Gott, der mich 

sieht.“, erinnert die biblische 

Losung für 2023 (1.Mose16,13). 

Weil bis zum 5. Januar noch 

Weihnachtszeit ist und Weih-

nachten bedeutet: „Gott wird 

Mensch!“, ist mein Herzens-

wunsch, von Mensch zu 

Mensch sich freundlich anzuse-

hen und einander damit Anse-

hen zu geben, auf dass die Wür-

de allseits gestärkt wird! 

Ich wünsche mir endlich wie-

der etwas mehr Normalität. Ge-

fühlt fallen wir von der einen 

Krise in die nächste Krise. Ich 

wünsche mir für uns alle, dass 

die Energiepreise nicht zu lange 

auf dem hohen Niveau bleiben. 

Gerade unsere Branche braucht 

viel Energie um leckere Ge-

richte auf den Tisch der Gäste 

zu bringen und  Restaurantbe-

suche dürfen durch immer wei-

ter steigende Kosten nicht zum 

Luxusprodukt werden.

Pfarrerin Kristiane Voll, 
Evangelische Kirchengemeinde Lüttringhausen Markus Kärst, Inhaber Hotel-Restaurant Kromberg 

und Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Remscheid

Ich wünsche mir für das Jahr 

2023, dass wir gemeinsam Ant-

worten auf die vielen Heraus-

forderungen finden, die unser 

Leben aktuell zeichnen. Für 

Lennep wünsche ich mir eine 

rasche Umsetzung von Ideen 

zur Weiterentwicklung unseres 

Stadtteils. Viel zu lange wird 

bereits über das „Wie“  gespro-

chen. Die Zeit des Handelns 

muss nun anbrechen. Uns allen 

wünsche ich ein friedvolles und 

gesundes Neues Jahr 2023!

Ein gutes, gesegnetes Neues 

Jahr wünsche ich Ihnen allen! 

Vor allem Frieden in der Welt, 

in unseren Familien und Be-

ziehungen. Mögen sich per-

sönliche Wünsche erfüllen 

und Sie zuversichtlich in die 

Zukunft blicken im Vertrau-

en darauf, in allem, was auch 

kommen mag, geborgen und 

gehalten in Gottes Hand zu 

sein. Bleiben Sie behütet und 

hoffnungsfroh! Das ist mein 

Wunsch für Sie. 

Markus Kötter, Bezirksbürgermeister Lennep 

Pfarrerin Susanne Peters-Gößling, 

Evangelische Kirchengemeinde Lennep

Allen Leserinnen und Lesern, 

unseren Anzeigenkunden und 

Geschäftspartnerinnen und -partnern 

wünschen wir einen guten Start 

in ein glückliches, gesundes und friedvolles 

Jahr 2023!Ihr Verlags- und Redaktionsteam 

der LA-Verlags GmbH und der Heimatbund 

Lüttringhausen e.V. als Herausgeber
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das Wesentliche besinnen. Ich 

komme aus der DDR, da ha-
ben wir nicht viel gehabt und 

mussten uns mit wenig be-
gnügen. Das prägt sicherlich. 

Wenn wir uns gegenseitig 

haben und unterstützen, ist 

schon viel gewonnen. 

Foto: privat

Foto: privat

Foto: CDU RS

Foto: LLA Archiv

Foto: Thomas E. Wunsch

Foto: LLA

Foto: Bona

Foto: LLA Archiv/privat

Foto: privat
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Alle	Preise	sind	inkl.	Farbe	4c	und	verstehen	sich	zuzüglich	der	gesetzlichen	Mehrwertsteuer.
* Grundpreise	gelten	für	alle	Kunden,	die	den	Anzeigenauftrag	durch	Werbemittler	erteilen	und	für	Werbeagenturen.

KONTAKT	FÜR	IHRE	ANZEIGENANFRAGE:	anzeigen@luettringhauser-anzeiger.de

ORTSPREISE GRUNDPREISE*

Anzeigenteil

M
ill

im
et

er
pr

ei
s 0,98	Euro 1,13	Euro

Textteil 1,69	Euro 1,95	Euro

Titelseite 2,29	Euro 2,63	Euro

Privatanzeigen 0,79	Euro 0,91	Euro

Bergische	Firmenblick
(43	mm	breit	x	35	mm	hoch)

39,90	Euro 45,90	Euro

                                      

BEILAGENPREISE

bis	20	g	/	je	1000	Expl. 59,00	Euro

+ 10	g	mehr	/	je	1000	Expl. + 5,00	Euro

Beilagen	werden	nicht	rabattiert.		
Anlieferungsbedingungen	siehe	Aufnahme-	und	
Zahlungsbedingungen	Punkt	6.

GRUNDPREISE*

67,90	Euro
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www.luettringhauser-anzeiger.de
www.bvg-menzel.de

Verlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbHVerlags GmbH

AUFNAHME UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. 	Der	Inserent	trägt	die	Verantwortung	dafür,	dass	Vorlagen	und	Anzeigentexte	rechtzeitig	eingehen.
Anzeigenschluss	ist	dienstags,	14	Uhr.

2. 	Bei	telefonisch	oder	digital	übermittelten	Anzeigen	übernimmt	der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	keine	Haftung
für	die	Richtigkeit.

3. 	Der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	behält	sich	vor,	Anzeigen-	und	Beilagenaufträge	–	auch	einzelne	Anzeigen	im
Rahmen	eines	Abschlusses	–	abzulehnen.	Von	der	Ablehnung	wird	der	Auftraggeber	umgehend	in	Kenntnis	gesetzt.

4. 	Wenn	nicht	anders	vereinbart,	laufen	Anzeigenabschlüsse	ein	Jahr	vom	Einschalten	der	ersten	Anzeige	ab.
Der	zu	gewährende	Nachlass	richtet	sich	nach	der	aktuellen	Preisliste.

5. 	Kommt	es	zur	Nichterfüllung	eines	Auftrages	aus	Umständen,	die	der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	nicht	zu	vertre-
ten	hat,	erstattet	der	Auftraggeber	–	unbeschadet	etwaiger	weiterer	Rechtspfl	ichten	–	dem	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im
Blick	den	Unterschied,	der	zwischen	dem	gewährten	und	demjenigen	Nachlass	liegt,	der	der	tatsächlichen	Abnahme	entspricht.

6. 	Beilagen/Prospekte	dürfen	im	Format,	Umbruch	und	Druck	weder	zeitungsähnlich	sein	noch	Fremdanzeigen	enthalten.
Sie	müssen	gefalzt	in	durchgängigen	Lagen	frei	Haus	bis	spätestens	2	Werktage	vor	Drucktermin	an	Rheinisch-Bergische
Druckerei	GmbH,	Zülpicher	Straße	10,	40549	Düsseldorf-Heerdt	geliefert	werden.	Mehraufwand	durch	manuelles	Drehen	bei
Anlieferung	in	nicht	durchgängigen	Lagen	wird	nach	Aufwand	zusätzlich	berechnet.	Weitere	Angaben	erhalten	Sie	in	der	Ge-
schäftsstelle	des	Lüttringhauser	Anzeiger	/	Lennep	im	Blick.

7. 	Falls	keine	besonderen	Größenvorschriften	gegeben	sind,	wird	die	Anzeige	in	üblicher	Form	gesetzt.	Berechnet	wird	die	Anzei-
ge	in	ihrer	tatsächlichen	Abdruckhöhe.

8.		Anzeigenrechnungen	sind	innerhalb	von	14	Tagen	ab	Rechnungsdatum	ohne	Abzug	zu	begleichen.

9. 	Bei	Zahlungsverzug	oder	Stundung	werden	Zinsen	in	Höhe	von	1	v.	H.	über	dem	Diskontsatz	der	Landeszentralbank	sowie	die
Einziehungskosten	berechnet.	Die	weitere	Ausführung	des	Auftrages	wird	der	Lüttringhauser	Anzeiger/Lennep	im	Blick	bis	zur
Bezahlung	zurückstellen.	Bei	Konkursen,	Zwangsvergleichen	oder	Klage	entfällt	der	in	den	Rechnungen	gewährte	Nachlass.

10. 	Beanstandungen	jeglicher	Art	sind	innerhalb	einer	Woche	nach	Erscheinen	der	Anzeige	bzw.	nach	Empfang	der	Rechnung	zu
erheben.

11. Im	Falle	höherer	Gewalt	erlischt	jede	Verpfl	ichtung	auf	Erfüllung	von	Aufträgen	und	Leistungen	von	Schadenersatz.

12. Erfüllungsort	und	Gerichtsstand	ist	für	beide	Teile	Remscheid.

BANKVERBINDUNGEN
Stadtsparkasse	Remscheid
Kto.-Nr.	138	198
BLZ	340	500	00
IBAN:	DE35	3405	0000	0000	1381	98
BIC:	WELADEDRXXX

ZAHLUNGSBEDINUNGEN
Zahlung	nach	Rechnungsempfang	ohne	
Abzug.	2	%	Skonto	bei	Vorauszahlung.	
Bezugspreis	im	Jahresabonnement:	
59,	00	€.	



MEDIADATEN · 2024

Themenplan – Redaktion – Sonderveröffentlichungen (SVÖs) 2024*

KW  ET THEMA  

 3 18.01.24 Steuern, Recht, Versicherungen, Finanzen 
Energie & Umwelt

 5 01.02.24 Helfer in schweren Stunden

 7  15.02.24 Generation plus: Im Alter fit bleiben
Ab in den Urlaub

 9 07.03.24 Bauen & Wohnen / Garten

 11 21.03.24 Energie & Umwelt 
Auto

 14 04.04.24 Ostergrüße

 16 18.04.24 Bauen & Wohnen / Garten

 18 02.05.24 Alles für die Gesundheit

 20 16.05.24 Steuern, Recht, Versicherungen, Finanzen 
Riegel vor

22 06.06.24 Bauen & Wohnen / Garten

24  20.06.24 Auto 
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27   04.07.24 Kindergarten-Fotos / Schulstart

29  18.07.24 Kindergarten-Fotos / Schulstart

31  01.08.24 Kindergarten-Fotos / Schulstart
STELLENMARKT

33  15.08.24 Bauen & Wohnen / Garten  

36  05.09.24 Steuern, Recht, Versicherungen, Finanzen

38  19.09.24 Generation plus / Gesundheit geht vor

40  03.10.24 Bauen & Wohnen / Garten

42  17.10.24 Helfer in schweren Stunden
Machen Sie Ihr Auto winterfest

44  07.11.24 Energie & Umwelt
STELLENMARKT

46  21.11.24 Extra: Jahreskalender 2024 als Beilage

49  05.12.24 Advent-Magazin

50  19.12.24 „Weihnachtsgrüße“

*Änderungen	vorbehalten
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ALLGEMEINE	GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	FÜR	ANZEIGEN	UND	FREMDBEILAGEN	IN	ZEITSCHRIFTEN

1.	 	„Anzeigenauftrag“	im	Sinne	der	nachfolgenden	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	ist	der	
Vertrag	über	die	Veröffentlichung	einer	oder	mehrerer	Anzeigen	eines	Werbung	Treibenden	oder
sonstigen	Inserenten	in	einer	Druckschrift	zum	Zweck	der	Verbreitung.	

2.	 Anzeigen	sind	im	Zweifel	zur	Veröffentlichung	innerhalb	eines	Jahres	nach	Vertragsabschluß	ab-
zurufen.	Ist	im	Rahmen	eines	Abschlusses	das	Recht	zum	Abruf	einzelner	Anzeigen	eingeräumt,	
so	ist	der	Auftrag	innerhalb	eines	Jahres	seit	Erscheinen	der	ersten	Anzeige	abzuwickeln,	sofern
die	erste	Anzeige	innerhalb	der	Satz	1	genannten	Frist	abgerufen	und	veröffentlicht	wird.	

3.	 Bei	Abschlüssen	ist	der	Auftraggeber	berechtigt,	innerhalb	der	vereinbarten	bzw.	der	in	Ziffer	
2	genanten	Frist	auch	über	die	im	Auftrag	genannte	Anzeigenmenge	hinaus	weitere	Anzeigen
abzurufen.	

4.	 Wird	ein	Auftrag	aus	Umständen	nicht	erfüllt,	die	der	Verlag	nicht	zu	vertreten	hat,	so	hat	
der	Auftraggeber	unbeschadet	etwaiger	weiterer	Rechtspflichten	den	Unterschied	zwischen	
dem	gewährten	und	dem	der	tatsächlichen	Abnahme	entsprechenden	Nachlass	dem	Verlag	zu
erstatten.	Die	Erstattung	entfällt,	wenn	die	Nichterfüllung	auf	höhere	Gewalt	im	Risikobereich	
des	Verlages	beruht.	

5.	 Aufträge	für	Anzeigen	und	Fremdbeilagen,	die	erklärtermaßen	ausschließlich	in	bestimmten	
Ausgaben	oder	an	bestimmten	Plätzen	der	Druckschrift	veröffentlicht	werden	sollen,	müssen	so
rechtzeitig	beim	Verlag	eingehen,	dass	dem	Auftraggeber	noch	vor	Anzeigenschluss	mitgeteilt	
werden	kann,	wenn	der	Auftrag	auf	dieser	Weise	nicht	auszuführen	ist.	

6.	 Anzeigen,	die	auf	Grund	ihrer	redaktionellen	Gestaltung	nicht	als	Anzeige	erkennbar	sind,
werden	als	solche	vom	Verlag	mit	dem	Wort	„Anzeige“	deutlich	kenntlich	gemacht.	

7.	 Der	Verlag	behält	sich	vor,	Anzeigenaufträge	–	auch	einzelne	Abrufe	im	Rahmen	eines	Abschlus-
ses	–	und	Beilagenaufträge	wegen	des	Inhalts,	der	Herkunft	oder	der	technischen	Form	ein-
heitlichen,	sachlich	gerechtfertigten	Grundsätzen	des	Verlages	abzulehnen,	wenn	deren	Inhalt	
nach	pflichtgemäßem	Ermessen	des	Verlages	gegen	Gesetze,	behördliche	Bestimmungen	oder	
die	guten	Sitten	verstößt	oder	deren	Veröffentlichung	für	den	Verlag	unzumutbar	ist.	Dies	gilt	
auch	für	Aufträge,	die	bei	Geschäftsstellen,	Annahmestellen	oder	Vertretern	aufgegeben	werden.	
Beilagenaufträge	sind	für	den	Verlag	erst	nach	Vorlage	eines	Musters	der	Beilage	und	dessen	
Billigung	bindend.	Beilagen,	die	durch	Format	oder	Aufmachung	beim	Leser	den	Eindruck	eines	
Bestandteils	der	Zeitung	oder	Zeitschrift	erwecken	oder	Fremdanzeigen	enthalten,	werden	nicht	
angenommen.	Die	Ablehnung	eines	Auftrages	wird	dem	Auftraggeber	unverzüglich	mitgeteilt.

8.	 Für	die	rechtzeitige	Lieferung	des	Anzeigentextes	und	einwandfreier	Druckunterlagen,	oder	der
Beilagen,	Beihefter,	Beikleber	etc.	ist	der	Auftraggeber	verantwortlich.	Für	erkennbar	ungeeig-
nete	oder	beschädigte	Druckunterlagen	fordert	der	Verlag	unverzüglich	Ersatz	an.	Der	Verlag	
gewährleistet	die	für	den	belegten	Titel	übliche	Druckqualität	im	Rahmen	der	durch	die	Druck-
unterlagen	gegebenen	Möglichkeiten.	Für	Anzeigen,	die	infolge	ungeeigneter	Druckunterlagen	
nicht	einwandfrei	erscheinen,	wird	keine	Haftung	übernommen.	

9.	 Der	Auftraggeber	hat	bei	ganz	oder	teilweise	unleserlichem,	unrichtigem	oder	bei	unvollständigem	
Abdruck	der	Anzeige	Anspruch	auf	Zahlungsminderung	oder	eine	einwandfreie	Ersatzanzeige,	aber	
nur	in	dem	Ausmaß,	in	dem	der	Zweck	der	Anzeige	beeinträchtigt	wurde.	Lässt	der	Verlag	eine	ihm	
hierfür	gestellte	angemessene	Frist	verstreichen	oder	ist	die	Ersatzanzeige	erneut	nicht	einwandfrei,	
so	hat	der	Auftraggeber	ein	Recht	auf	Zahlungsminderung.	Schadenersatzansprüche	aus	positiver	
Forderungsverletzung,	Verschulden	bei	Vertragsabschluss	und	unerlaubter	Handlung	sind	–	auch	
bei	telefonischer	Auftragserteilung	–	ausgeschlossen,	Schadenersatzansprüche	aus	Unmöglichkeit	
der	Leistung	und	Verzug	sind	beschränkt	auf	Ersatz	des	vorhersehbaren	Schadens	und	auf	das	
für	die	betreffende	Anzeige	oder	Beilage	zu	zahlende	Entgelt.	Dies	gilt	nicht	für	Vorsatz	und	grobe	
Fahrlässigkeit	des	Verlegers,	seines	gesetzlichen	Vertreters	und	seines	Erfüllungsgehilfen.	Eine	
Haftung	des	Verlages	für	Schäden	wegen	des	Fehlers	zugesicherter	Eigenschaften	bleibt	unberührt.	
Im	kaufmännischen	Geschäftsverkehr	haftet	der	Verlag	darüber	hinaus	auch	nicht	für	grobe	Fahrläs-
sigkeit	von	Erfüllungsgehilfen,	in	den	übrigen	Fällen	ist	gegenüber	Kaufleuten	die	Haftung	für	grobe	
Fahrlässigkeit	dem	Umfang	nach	auf	den	voraussehbaren	Schaden	bis	zur	Höhe	des	betreffenden	
Anzeigenentgelts	beschränkt.	Reklamationen	müssen	–	außer	bei	nicht	offensichtlichen	Mängeln	–	
innerhalb	von	vier	Wochen	nach	Eingang	von	Rechnung	und	Beleg	geltend	gemacht	werden.	

10.	Probeabzüge	werden	nur	auf	ausdrücklichen	Wunsch	geliefert.	Der	Auftraggeber	trägt	die	
Verantwortung	für	die	Richtigkeit	der	zurückgesandten	Probeabzüge.	Der	Verlag	berücksichtigt	
alle	Fehlerkorrekturen,	die	ihm	innerhalb	der	bei	der	Übersendung	des	Probeabzuges	gesetzten
Frist	mitgeteilt	werden.	

11.	Sind	keine	besonderen	Größenvorschriften	gegeben,	so	wird	die	nach	Art	der	Anzeige	übliche,
tatsächliche	Abdruckhöhe	der	Berechnung	zugrunde	gelegt.	

12.	Falls	der	Auftraggeber	nicht	Vorauszahlung	leistet,	wird	die	Rechnung	sofort,	möglichst	aber	
14	Tage	nach	Veröffentlichung	der	Anzeige	übersandt.	Die	Rechnung	ist	innerhalb	der	aus	der
Preisliste	ersichtlichen,	vom	Empfang	der	Rechnung	an	laufenden	Frist	zu	bezahlen,	sofern	
nicht	im	einzelnen	Fall	eine	andere	Zahlungsfrist	oder	Vorauszahlung	vereinbart	ist.	Etwaige	
Nachlässe	für	vorzeitige	Zahlung	werden	nach	der	Preisliste	gewährt.	



     MEDIADATEN · 2024

www.luettringhauser-anzeiger.de
www.bvg-menzel.de

ZUSÄTZLICHE	GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	DES	VERLAGES

13.	Bei	Zahlungsverzug	oder	Stundung	werden	Zinsen	sowie	die	Einziehungskosten	berechnet.	
Der	Verlag	kann	bei	Zahlungsverzug	die	weitere	Ausführung	des	laufenden	Auftrages	bis	zur	
Bezahlung	zurückstellen	und	für	die	restlichen	Anzeigen	Vorauszahlung	verlangen.	Bei	Vorliegen
begründeter	Zweifel	an	der	Zahlungsfähigkeit	des	Auftraggebers	ist	der	Verlag	berechtigt,	auch	
während	der	Laufzeit	eines	Anzeigenabschlusses	das	Erscheinen	weiterer	Anzeigen	ohne	Rück-
sicht	auf	ein	ursprünglich	vereinbartes	Zahlungsziel	von	der	Vorauszahlung	des	Betrages	und	
von	dem	Ausgleich	offenstehender	Rechnungsbeträge	abhängig	zu	machen.	

14.	Der	Verlag	liefert	mit	der	Rechnung	auf	Wunsch	einen	Anzeigenbeleg.	Je	nach	Art	und	Umfang	
des	Anzeigenauftrages	werden	Anzeigenausschnitte,	Belegseiten	oder	vollständige	Belegnum-
mern	geliefert.	Kann	ein	Beleg	nicht	mehr	beschafft	werden,	so	tritt	an	seine	Stelle	eine	rechts-
verbindliche	Bescheinigung	des	Verlages	über	die	Veröffentlichung	und	Verbreitung	der	Anzeige.	

15.	Kosten	für	die	Anfertigung	bestellter	Lithos,	Repros	und	Zeichnungen	sowie	für	vom	Auf-
traggeber	gewünschte	oder	zu	vertretende	erhebliche	Änderungen	ursprünglich	vereinbarter
Ausführungen	hat	der	Auftraggeber	zu	tragen.	

a.	 Der	Verlag	wendet	bei	Entgegennahme	und	Prüfung	der	Anzeigentexte	die	geschäftsübliche	
Sorgfalt	an,	haftet	jedoch	nicht,	wenn	er	vom	Auftraggeber	irregeführt	oder	getäuscht	wird.	
Durch	Erteilung	eines	Anzeigenauftrages	verpflichtet	sich	der	Inserent,	die	Kosten	der	Veröf-
fentlichung	einer	Gegendarstellung,	die	sich	auf	tatsächliche	Behauptungen	der	veröffentlichten
Anzeige	bezieht,	zu	tragen,	und	zwar	nach	Maßgabe	des	jeweils	gültigen	Anzeigentarifs.	

b.	 Der	Auftraggeber	trägt	die	Verantwortung	für	den	Inhalt	und	die	rechtliche	Zulässigkeit	der	für	
die	Insertion	zur	Verfügung	gestellten	Text	–	und	Bildunterlagen.	Dem	Auftraggeber	obliegt	es,	
den	Verlag	von	Ansprüchen	Dritter	freizustellen,	die	diesen	aus	der	Ausführung	des	Auftrags,	
auch	wenn	er	nicht	rechtzeitig	sistiert	wurde,	gegen	den	Verlag	erwachsen.	Der	Verlag	ist	nicht	
verpflichtet,	Aufträge	und	Anzeigen	daraufhin	zu	prüfen,	ob	durch	sie	Rechte	Dritter	beeinträch-
tigt	werden.	Erscheinen	nicht	rechtzeitig	sistierte	Anzeigen,	so	stehen	auch	dem	Auftraggeber	
daraus	keine	Ansprüche	gegen	den	Verlag	zu.	Der	Auftraggeber	hält	den	Verlag	auch	von	allen	
Ansprüchen	aus	Verstößen	gegen	das	Urheberrecht	frei.	

c.	 Abbestellungen	müssen	schriftlich	erfolgen.	Bei	Abbestellung	einer	Anzeige	kann	der	Verlag	die
entstandenen	Satzkosten	berechnen.	

d.	 Angebote	von	Vermittlern	auf	Chiffreanzeigen	werden	nicht	befördert.

16.	Bei	Chiffreanzeigen	wendet	der	Verlag	für	die	Verwahrung	und	rechtzeitige	Weitergabe	der	Angebote
die	Sorgfalt	eines	ordentlichen	Kaufmanns	an.	Einschreibebriefe	und	Eilbriefe	sowie	sonstige	Ein-
gänge	auf	Chiffreanzeigen	werden	nur	auf	dem	normalen	Postweg	weitergeleitet.		Der	Verlag	behält	
sich	im	Interesse	und	zum	Schutz	des	Auftraggebers	das	Recht	vor,	die	eingehenden	Angebote	zur	
Ausschaltung	von	Missbrauch	des	Chiffredienstes	zu	Prüfzwecken	zu	öffnen.	Zur	Weiterleitung	von	
geschäftlichen	Anpreisungen	und	Vermittlungsangeboten	ist	der	Verlag	nicht	verpflichtet.	

17.	Druckunterlagen	werden	nur	auf	besondere	Anforderung	an	den	Auftraggeber	zurückgesandt.	
Die	Pflicht	zur	Aufbewahrung	endet	einen	Monat	nach	Ablauf	des	Auftrages.	

18.	Erfüllungsort	ist	der	Sitz	des	Verlages.	Gerichtsstand	ist	der	Sitz	des	Verlages.	Soweit	Ansprüche	
des	Verlages	nicht	im	Mahnverfahren	geltend	gemacht	werden,	bestimmt	sich	der	Gerichtsstand	
bei	Nicht	–	Kaufleuten	nach	deren	Wohnsitz.	Ist	der	Wohnsitz	oder	gewöhnliche	Aufenthalt	
des	Auftraggebers	im	Zeitpunkt	der	Klageerhebung	unbekannt	oder	hat	der	Auftraggeber	nach	
Vertragsschluss	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	aus	dem	Geltungsbereich	des	
Gesetzes	gelegt,	ist	als	Gerichtsstand	der	Sitz	des	Verlages	vereinbart.

e.	 Fälle	höherer	Gewalt	wie	auch	Arbeitskampfmaßnahmen	entbinden	den	Verlag	von	der	Ver-
pflichtung	auf	Erfüllung	von	Aufträgen	und	Leistung	von	Schadenersatz.	

f.	 Der	Verlag	behält	sich	das	Recht	vor,	für	Anzeigen	in	Verlagsbeilagen,	Sonderveröffentlichungen
und	Kollektiven	Sonderpreise	festzulegen.	

g.	 Die	Webungsmittler	und	Werbeagenturen	sind	verpflichtet,	sich	in	ihren	Angeboten,	Verträgen	
und	Abrechnungen	mit	den	Werbung	Treibenden	an	die	Preisliste	des	Verlages	zu	halten.	Die	
vom	Verlag	gewährte	Mittlungsvergütung	darf	an	die	Auftraggeber	weder	ganz	noch	teilweise	
weitergegeben	werden.	

h.	 Sind	etwaige	Mängel	an	gelieferten	Drucksachen,	wie	Beihefter,	Beikleber	etc.,	nicht	sofort,	
sondern	erst	bei	der	Verarbeitung	erkennbar,	so	hat	der	Werbung	Treibende	dadurch	entstehen-
de	Mehrkosten	oder	Verluste	bei	der	Herstellung	zu	tragen.	

i.	 Unterläuft	bei	der	Wiederholung	einer	Anzeige	der	gleiche	Fehler	wie	in	der	ersten	Veröffent-
lichung,	so	sind	Ansprüche	auf	Zahlungsminderung	oder	Ersatz	ausgeschlossen,	wenn	der	
Auftraggeber	nach	der	ersten	Veröffentlichung	nicht	sofort	reklamiert	hat.
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